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im Osten des Areals bleibt in seiner heutigen Ausdehnung 

bestehen; es wird von der Baulinie den Fassaden entlang 

umfahren. Entlang des Anderbaches verläuft die Baulinie 

mit der jetzigen, östlichen Bauflucht de.s alten Schlosses 

(Nr. 452). Zwischen dem Schloss und dem Anderbach ist das 

Bachgehölz sehr lückenhaft.und schmal. Das Kreisforstamt 

würde es begrüssen, wenn diese Böschung zum Schutz· vor 

Rutschungen.mit.Eschen und Erlen bepflanzt würde. Gegen 

Norden, zwischen dem. Schloss und dem Bachgehölz, wo eine 

Burganlage vermutet wird, ist die Baulinie bi.s 10 m an 

das Bachgehölz gerückt. Insbesondere dieses Gebiet ist aus 

archäologischer .Sicht von grossem Interesse, da die ur­

sprüngliche Lage der Burganlage bis heute nicht genau be­

kannt ist. Daher sollte vor allfälligen Bauarbeiten mit 

dem. Kantonsarchäologen . Kontakt aufgenommen. werden •. Westlich 

des Schlosses wird mit der Baulinie Platz für das Bach­

gehölz und die parkähnliche Bestockung offen gehalten. 

Westlich des Fruthwilerbaches wird durch die Baulinie und 

die Spezialbaulinie für auskragendes Vord~qh der Raum für 

eine angemessene Erweiterung des bestehenden Gewerbebe­

triebes geschaffen. 

Im weiteren ist noch zu erwähnen, dass bezüglich der Aus­

scheidung von Wald, Ufergehölz usw. <Ue forstpqlizeilichen 

Vorschriften gelten. Ferner darf der Bauschutt rlic;:ht ver­

wendet werden, um Bachböschungen anzuschütten. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass dt).rch den Bauli~ 

nienplan keine Nachteile für die Oeffentlichke:i,.t entstehen; 

er ist zweckmässig und kann genehmigt werden. 

Der Regierungsrat beschliesst: 

1. Der Baulinienplan. "Schloss Hard" der Gemeinde Ermatingen 

wird genehmigt. 
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2 .. Mitteilung an: 

- Gemeinderat Ermatingen, 8272 Ermatingen, unter Beilage 

zweier Pläne mit Genehmigungsvermerk 

- Baudepartement 

- Amt für Raumplanung (2) unter Beilage eines Planes 

mit Genehmigungsvermerk und der Akten. 

Für richtige AuJ::~tigung 
DER STAATS SC ~IBEB. 
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